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FAMILIENANZEIGEN

Elsabé und Walter
Thiedemann

Nordhastedt

Herzlichen Glückwunsch zur

Goldenen Hochzeit!
Alles Gute und Liebe

Ralf, Tanja, Mattias und Elin

Fritz Dethlefs
* 21. 7. 1934 † 14. 4. 2021

In Liebe und Dankbarkeit
Deine Renate
Stephan
Anke und Marco Suhl
mit Alina und Hendrik
sowie alle Angehörigen

Lehe, im April 2021.

Traueranschrift: A. Suhl, Goldberg 3, 25791 Linden
Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.
Anstelle von zugedachten Blumen- und Kranzspenden bitten
wir um eine Spende für den Freundeskreis Hospiz
Dithmarschen auf das Konto des Bestattungshauses Tams
DE 61 21 45 00 00 01 02 11 01 88 Verwendungszweck:
Kinderbetreuung.

- Statt Karten -

Schlicht und einfach war Dein Leben,
treu und fleißig Deine Hand,
vieles hast Du uns gegeben,
nun ruh' sanft in Gottes Hand.

*

Heinke Nagel hat sich von 1997 bis 2015 ganz besonders für die
Ev. Kindertagesstätten in Marne engagiert. Ihr großer persönlicher

Einsatz, ihre Durchsetzungsfähigkeit und ihre Leidenschaft für
Kinder fehlen uns. Unsere Anteilnahme gilt ihrer Familie.

Heinke Nagel
Wir trauern um

1935 - 2021

In großer Dankbarkeit für die
Ev. Kindertagesstätten Regenbogen, Sonnenstrahl und Westwind

Viola Emsbach, Manuela Pahrmann und Bärbel Ehrenberg

am 6. April verstorben. Am 1. Dezember 1996 wurde sie in den
Kirchengemeinderat gewählt und gehörte diesem 18 Jahre lang an
bis sie Ende 2015 ausschied. In einer unruhigen und schwierigen
Zeit engagierte sie sich mit Leib und Seele und mit ihrer typisch

liebevollen, fröhlichen und wertschätzenden Art für unsere
Kirchengemeinde und übernahm als Vorsitzende Verantwortung. Ihr

Herz hing vor allem an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Viele Jahre lang war sie verantwortlich für unsere Landkinderstube
und unsere drei Kindertagesstätten. Dabei hatte sie stets ein offenes
Ohr und Herz für die Mitarbeitenden, Eltern und Kinder sowie für

unsere kommunalen Partner. Daneben unterstützte sie die
Jugendlichen von Tierra Sagrada. Gemeinsam mit Marlene

Burhenne begleitete sie zudem engagiert und liebevoll die Kinder
unserer Landkinderstube. Für ihr außergewöhnliches Engagement

wurde sie mit dem Ansgarkreuz der Nordkirche ausgezeichnet.
Wir wissen, was wir Heinke Nagel zu verdanken haben und werden
sie stets in guter Erinnerung behalten. Wir vertrauen darauf, dass sie

jetzt das sieht, was sie zutiefst geglaubt hat.
Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie.

Heinke Nagel
geb. Kröger

"Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag."

(Dietrich Bonhoeffer, 1944)

Unerwartet und plötzlich ist unsere langjährige
Kirchengemeinderatsvorsitzende

Der Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde Marne

Aus dem Kreise unserer Veteranen verstarb

Herr Walter Helm
im Alter von 87 Jahren.

Herr Helm trat 1955 in das Unternehmen ALDRA ein und war
über 30 Jahre in unserem Betrieb in der Fensterproduktion
und später als Pförtner tätig. In den Jahren seiner Beschäfti-
gung hat sich Herr Helm durch Pflichtbewusstsein und
Zuverlässigkeit ausgezeichnet. Er wurde von Vorgesetzten
und Arbeitskollegen, als auch später im Kreise der Veteranen,
sehr geschätzt.
Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.
Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten.

Familie Albers
Veteranen und Mitarbeiter der ALDRA-Gruppe

Statt Karten

Richard Schreiber
† 24. März 2021

Danke möchten wir allen, die sich mit uns verbunden fühlten
und ihre Anteilnahme in Worte, Schreiben und Geldzuwendun-
gen zum Ausdruck brachten. Auch Danke dem Pflegedienst Sil-
ke Borchers und dem Bestattungsinstitut Ralf Schweitzer.

Traute Schreiber und Familie
Brunsbüttel, im April 2021

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung Nr. 28 / 2021
des Amtes Marne-Nordsee
für die Gemeinde Friedrichskoog

Satzung der Gemeinde Friedrichskoog über die Erhebung einer
Hundesteuer (Hundesteuersatzung)

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung für
Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H.,
2003, S. 57) sowie aufgrund von § 1 Abs. 1, § 2, § 3 Abs. 1 Satz 1 und
Abs. 6 sowie § 18 des Kommunalabgabengesetzes des Landes
Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 (GVOBl. Schl.-H.,
2005, S. 27) jeweils in der zuletzt gültigen Fassung, wird nach Be-
schlussfassung durch die Gemeindevertretung Friedrichskoog vom
31.03.2021 folgende Satzung erlassen:

§ 1
Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist das Halten eines Hundes oder mehrerer
Hunde im Gemeindegebiet der Gemeinde Friedrichskoog.

§ 2
Steuerpflicht

(1)Steuerpflichtig ist, wer einen Hund oder mehrere Hunde in seinen
Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen hat (Hundehalter).

(2)Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren
Haltern gemeinsam gehalten.
Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund oder meh-
rere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner.
Haushalt im Sinne dieser Satzung ist eine aus einer oder mehreren
Personen bestehende Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft.

§ 3
Beginn und Ende der Steuerpflicht

(1)Die Steuerpflicht entsteht mit dem ersten Tag des Kalendermonats,
der auf den Monat folgt, in dem ein Hund in einen Haushalt oder
Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens nach Ablauf des
Kalendermonats, in dem der Hund drei Monate alt wird.

(2)Wer einen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder Verwah-
rung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält,
braucht ihn nicht zu versteuern.

(3)Die Steuerpflicht endet mit dem letzten Tag des Monats vor dem
Monat, in dem der Hund abgeschafft wird, abhandenkommt oder
eingeht.

(4)Bei Wohnortwechsel des Hundehalters endet die Steuerpflicht mit
dem letzten Tag des Monats vor dem Monat in den der Wegzug fällt;
sie beginnt mit dem ersten Tag des Kalendermonats, der auf den
Monat des Zuzuges folgt.

(5)Die Steuerpflicht für einen gefährlichen Hund (§ 5 Abs. 4) beginnt mit
dem ersten Tag des auf die Bestandskraft des durch die Ordnungs-
behörde des Amtes Marne-Nordsee ergangenen Feststellungsbe-
scheides folgenden Kalendermonats.

§ 4
Auskunftspflicht

(1)Jeder Hundehalter ist gegenüber der Gemeinde auf Anfrage ver-
pflichtet, über die Anzahl der von ihm gehaltenen Hunde jederzeit
Auskunft zu erteilen.
Bei Durchführungen von Hundezählungen sind die Grundstücksei-
gentümer, Haushaltsvorstände, Geschäftsführer und Hundehalter
verpflichtet, der Gemeinde Friedrichskoog oder den von ihnen be-
auftragten Personen wahrheitsgemäß Auskunft über die Hundehal-
tung zu geben.

(2)Weiterhin ist der Hundehalter verpflichtet, den in § 4 Absatz 1 ange-
gebenen Personen wahrheitsgemäß Fragen über die Rasse seines
Hundes zu beantworten.

(3)Hiervon werden die Hundehalter nach § 3 Absatz 2 nicht berührt.
§ 5

Steuersatz
(1)Die Steuer beträgt jährlich

a) für den ersten Hund 110,00 Euro
b) für den zweiten Hund 120,00 Euro
c) für jeden weiteren Hund 130,00 Euro

(2)Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 8), werden bei der
Berechnung der Anzahl der Hunde nicht angesetzt; Hunde, für die
die Steuer ermäßigt wird (§ 6), gelten als erste Hunde.

(3)Für als gefährlich geltende Hunde nach § 5 Abs. 4 beträgt die Steuer
500,00 Euro jährlich.

(4)Als gefährlich gelten
a. Hunde, die einen Menschen gebissen haben, sofern dies nicht

zur Verteidigung anlässlich einer strafbaren Handlung oder aus
dem elementaren Selbsterhaltungstrieb der Hunde geschah,

b. Hunde, die außerhalb des befriedeten Besitztums des Hundehal-
ters wiederholt in gefahrdrohender Weise Menschen angesprun-
gen haben oder ein anderes aggressives Verhalten zeigen, das
nicht dem elementaren Selbsterhaltungstrieb der Hunde ent-
springt,

c. Hunde, die ein anderes Tier durch Biss geschädigt haben, ohne
selbst angegriffen worden zu sein, oder einen anderen Hund trotz
dessen erkennbarer artüblicher Unterwerfungsgestik gebissen
haben oder

d. Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie unkontrol-
liert Tiere hetzen oder reißen.

§ 6
Steuerermäßigung

Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln und dieses Gewer-
be angemeldet haben, haben zwei Hunde mit den Steuersätzen für

den ersten und zweiten Hund zu versteuern. Für weitere Hunde, die
weniger als sechs Monate im Besitz sind, braucht keine Steuer ent-
richtet zu werden.

§ 7
Zwingersteuer

(1)Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der
gleichen Rasse, darunter eine Hündin im zuchtfähigen Alter, zu
Zuchtzwecken halten, wird die Steuer auf Antrag in der Form einer
Zwingersteuer erhoben, wenn der Zwinger und die Zuchttiere in ein
von einer anerkannten Hundezuchtvereinigung geführtes Zucht-
oder Stammbuch eingetragen sind.

(2)Die Zwingersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken ge-
halten wird, die Hälfte der Steuer nach § 5 Absatz 1, jedoch nicht
mehr als die Steuer für einen ersten und einen zweiten Hund. Das
Halten selbstgezogener Hunde ist steuerfrei, solange sie sich im
Zwinger befinden und nicht älter als 6 Monate sind.

§ 8
Steuerbefreiung

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von:
1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Ein-

richtungen, deren Unterhaltungskosten überwiegend aus öffentli-
chen Mitteln bestritten werden;

2. Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungs-
hunde verwendet werden und eine Prüfung vor anerkannten Leis-
tungsgerichten abgelegt haben. Das mit dem Antrag vorzulegende
Prüfungszeugnis darf nicht älter als 2 Jahre sein;

3. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen
vorübergehend untergebracht sind und nicht auf die Straße gelas-
sen werden;

4. Blindenführhunden;
5. Hunden, die zum Schutz und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser

Personen unentbehrlich sind; die Steuerbefreiung kann von der Vor-
lage eines amtsärztlichen Zeugnisses abhängig gemacht werden;

6. Jagdgebrauchshunden, die eine Brauchbarkeitsprüfung abgelegt
haben und jagdlich verwendet werden;

7. Hunden, die zum Zwecke der landwirtschaftlichen Viehhütung ein-
gesetzt werden.

§ 9
Allgemeine Voraussetzung für die Steuerermäßigung und die

Steuerbefreiung
Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn
1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich

geeignet sind,
2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tier-

quälerei bestraft ist,
3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes ent-

sprechende Unterkunftsräume vorhanden sind,
4. in den Fällen des § 6, § 7 und § 8 Ziffer 3 ordnungsgemäße Bücher

über den Bestand, den Erwerb und die Veräußerung der Hunde ge-
führt und auf Verlangen vorgelegt werden.

§ 10
Steuerfreiheit

Steuerfrei sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der
Gemeinde Friedrichskoog aufhalten, für die Hunde, die sie bei ihrer
Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen Gemeinde der
Bundesrepublik versteuern.

§ 11
Meldepflichten

(1)Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn bin-
nen 14 Tagen bei der Gemeinde Friedrichskoog anzumelden. Neu-
geborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Ge-
burt als angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 3 Abs.
2 nach Ablauf des Monats. Bei der Anmeldung ist die Hunderasse
anzugeben.

(2)Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14
Tagen abzumelden. Im Falle der Veräußerung des Hundes sind bei
der Abmeldung Name und Anschrift des Erwerbers anzugeben.

(3) Entfallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder
Steuerbefreiung, so hat der Hundehalter das binnen 14 Tagen an-
zuzeigen.

(4) Die Gemeinde Friedrichskoog gibt Hundesteuermarken aus, die bei
der Abmeldung des Hundes wieder abgegeben werden müssen.
Der Hundehalter darf Hunde außerhalb seiner Wohnung oder seines
umfriedeten Grundbesitzes nur mit der Hundesteuermarke umher-
laufen lassen. Hunde, die außerhalb der Wohnung oder des umfrie-
deten Grundbesitzes des Hundehalters ohne gültige Hundesteuer-
marke und unbeaufsichtigt angetroffen werden, können durch Be-
auftragte der Gemeinde Friedrichskoog eingefangen werden. Der
Halter eines eingefangenen Hundes soll von dem Einfangen des
Hundes in Kenntnis gesetzt werden. Die der Gemeinde entstehen-
den Kosten sind von dem Halter zu erstatten.
Der Verlust der Hundesteuermarke ist umgehend anzuzeigen. Für
die dann erforderliche Herausgabe einer neuen Hundesteuermarke
wird eine Gebühr gemäß der Satzung des Amtes Marne-Nordsee
über die Erhebung von Verwaltungsgebühren in der zurzeit gültigen
Fassung erhoben.

§ 12
Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer

(1)Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Die Steuer wird für ein
Kalenderjahr oder – wenn die Steuerpflicht erst während des Kalen-
derjahres beginnt – für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt.

(2)Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach dem Zugehen des Fest-
setzungsbescheides für die zurückliegende Zeit und sodann in vier-
teljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. je-
den Jahres fällig.
Bis zum Zugehen eines neuen Festsetzungsbescheides ist die
Steuer über das Kalenderjahr hinaus zu den gleichen Fälligkeitster-
minen weiter zu entrichten (Dauerbescheid). Endet die Steuerpflicht,
so ist die zu viel gezahlte Steuer zu erstatten.

§ 13
Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen § 11 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18
Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes.

§ 14
Datenschutz

Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt unter Beachtung der
Vorschriften der europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-
DSVGO) und des Schleswig-Holsteinischen Gesetzes zum Schutz
personenbezogener Informationen (Landesdatenschutzgesetz –
LDSG) in der jeweils geltenden Fassung.
Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zweck
der Abgabenerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden.

§ 15
Inkrafttreten

(1)Diese Satzung tritt rückwirkend am 01.01.2021 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 16.12.2008, zuletzt
geändert durch die 2. Änderungssatzung vom 16.12.2015 außer
Kraft.

(2)Für die männlich gewählte Form gilt die weibliche Form entspre-
chend.

Friedrichskoog, 31.03.2021

Gemeinde Friedrichskoog
Der Bürgermeister
gez. Bernd Thaden

Die vorstehende Hundesteuersatzung wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht. Die Unterlagen liegen während der Dienststunden öffentlich
im Rathaus, Zimmer 1-07, aus.
Aufgrund der derzeitigen Situation bitten wir um vorherige telefonische
Terminvereinbarung unter 04851/9596-56.
Marne, den 13.04.2021

Amt Marne-Nordsee
Der Amtsvorsteher
gez. Harm Schloe

Veröffentlicht in der Marner Zeitung am 16.04.2021

BVBB-Lohnsteuerhilfeverein e.V.
Hemmingstedt Tel. 0481/61562

Die Anzeige in der Tageszeitung
Telefon 04 81/68 86-300

AnzeigeAnzeige
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Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen hat (Hundehalter).

(2)Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren
Haltern gemeinsam gehalten.
Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund oder meh-
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Haushalt im Sinne dieser Satzung ist eine aus einer oder mehreren
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der auf den Monat folgt, in dem ein Hund in einen Haushalt oder
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Kalendermonats, in dem der Hund drei Monate alt wird.
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scheides folgenden Kalendermonats.

§ 4
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(1)Jeder Hundehalter ist gegenüber der Gemeinde auf Anfrage ver-
pflichtet, über die Anzahl der von ihm gehaltenen Hunde jederzeit
Auskunft zu erteilen.
Bei Durchführungen von Hundezählungen sind die Grundstücksei-
gentümer, Haushaltsvorstände, Geschäftsführer und Hundehalter
verpflichtet, der Gemeinde Friedrichskoog oder den von ihnen be-
auftragten Personen wahrheitsgemäß Auskunft über die Hundehal-
tung zu geben.

(2)Weiterhin ist der Hundehalter verpflichtet, den in § 4 Absatz 1 ange-
gebenen Personen wahrheitsgemäß Fragen über die Rasse seines
Hundes zu beantworten.

(3)Hiervon werden die Hundehalter nach § 3 Absatz 2 nicht berührt.
§ 5

Steuersatz
(1)Die Steuer beträgt jährlich

a) für den ersten Hund 110,00 Euro
b) für den zweiten Hund 120,00 Euro
c) für jeden weiteren Hund 130,00 Euro

(2)Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 8), werden bei der
Berechnung der Anzahl der Hunde nicht angesetzt; Hunde, für die
die Steuer ermäßigt wird (§ 6), gelten als erste Hunde.

(3)Für als gefährlich geltende Hunde nach § 5 Abs. 4 beträgt die Steuer
500,00 Euro jährlich.

(4)Als gefährlich gelten
a. Hunde, die einen Menschen gebissen haben, sofern dies nicht

zur Verteidigung anlässlich einer strafbaren Handlung oder aus
dem elementaren Selbsterhaltungstrieb der Hunde geschah,

b. Hunde, die außerhalb des befriedeten Besitztums des Hundehal-
ters wiederholt in gefahrdrohender Weise Menschen angesprun-
gen haben oder ein anderes aggressives Verhalten zeigen, das
nicht dem elementaren Selbsterhaltungstrieb der Hunde ent-
springt,

c. Hunde, die ein anderes Tier durch Biss geschädigt haben, ohne
selbst angegriffen worden zu sein, oder einen anderen Hund trotz
dessen erkennbarer artüblicher Unterwerfungsgestik gebissen
haben oder

d. Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie unkontrol-
liert Tiere hetzen oder reißen.

§ 6
Steuerermäßigung

Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln und dieses Gewer-
be angemeldet haben, haben zwei Hunde mit den Steuersätzen für

den ersten und zweiten Hund zu versteuern. Für weitere Hunde, die
weniger als sechs Monate im Besitz sind, braucht keine Steuer ent-
richtet zu werden.

§ 7
Zwingersteuer

(1)Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der
gleichen Rasse, darunter eine Hündin im zuchtfähigen Alter, zu
Zuchtzwecken halten, wird die Steuer auf Antrag in der Form einer
Zwingersteuer erhoben, wenn der Zwinger und die Zuchttiere in ein
von einer anerkannten Hundezuchtvereinigung geführtes Zucht-
oder Stammbuch eingetragen sind.

(2)Die Zwingersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken ge-
halten wird, die Hälfte der Steuer nach § 5 Absatz 1, jedoch nicht
mehr als die Steuer für einen ersten und einen zweiten Hund. Das
Halten selbstgezogener Hunde ist steuerfrei, solange sie sich im
Zwinger befinden und nicht älter als 6 Monate sind.

§ 8
Steuerbefreiung

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von:
1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Ein-

richtungen, deren Unterhaltungskosten überwiegend aus öffentli-
chen Mitteln bestritten werden;

2. Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungs-
hunde verwendet werden und eine Prüfung vor anerkannten Leis-
tungsgerichten abgelegt haben. Das mit dem Antrag vorzulegende
Prüfungszeugnis darf nicht älter als 2 Jahre sein;

3. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen
vorübergehend untergebracht sind und nicht auf die Straße gelas-
sen werden;

4. Blindenführhunden;
5. Hunden, die zum Schutz und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser

Personen unentbehrlich sind; die Steuerbefreiung kann von der Vor-
lage eines amtsärztlichen Zeugnisses abhängig gemacht werden;

6. Jagdgebrauchshunden, die eine Brauchbarkeitsprüfung abgelegt
haben und jagdlich verwendet werden;

7. Hunden, die zum Zwecke der landwirtschaftlichen Viehhütung ein-
gesetzt werden.

§ 9
Allgemeine Voraussetzung für die Steuerermäßigung und die

Steuerbefreiung
Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn
1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich

geeignet sind,
2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tier-

quälerei bestraft ist,
3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes ent-

sprechende Unterkunftsräume vorhanden sind,
4. in den Fällen des § 6, § 7 und § 8 Ziffer 3 ordnungsgemäße Bücher

über den Bestand, den Erwerb und die Veräußerung der Hunde ge-
führt und auf Verlangen vorgelegt werden.

§ 10
Steuerfreiheit

Steuerfrei sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der
Gemeinde Friedrichskoog aufhalten, für die Hunde, die sie bei ihrer
Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen Gemeinde der
Bundesrepublik versteuern.

§ 11
Meldepflichten

(1)Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn bin-
nen 14 Tagen bei der Gemeinde Friedrichskoog anzumelden. Neu-
geborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Ge-
burt als angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 3 Abs.
2 nach Ablauf des Monats. Bei der Anmeldung ist die Hunderasse
anzugeben.

(2)Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14
Tagen abzumelden. Im Falle der Veräußerung des Hundes sind bei
der Abmeldung Name und Anschrift des Erwerbers anzugeben.

(3) Entfallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder
Steuerbefreiung, so hat der Hundehalter das binnen 14 Tagen an-
zuzeigen.

(4) Die Gemeinde Friedrichskoog gibt Hundesteuermarken aus, die bei
der Abmeldung des Hundes wieder abgegeben werden müssen.
Der Hundehalter darf Hunde außerhalb seiner Wohnung oder seines
umfriedeten Grundbesitzes nur mit der Hundesteuermarke umher-
laufen lassen. Hunde, die außerhalb der Wohnung oder des umfrie-
deten Grundbesitzes des Hundehalters ohne gültige Hundesteuer-
marke und unbeaufsichtigt angetroffen werden, können durch Be-
auftragte der Gemeinde Friedrichskoog eingefangen werden. Der
Halter eines eingefangenen Hundes soll von dem Einfangen des
Hundes in Kenntnis gesetzt werden. Die der Gemeinde entstehen-
den Kosten sind von dem Halter zu erstatten.
Der Verlust der Hundesteuermarke ist umgehend anzuzeigen. Für
die dann erforderliche Herausgabe einer neuen Hundesteuermarke
wird eine Gebühr gemäß der Satzung des Amtes Marne-Nordsee
über die Erhebung von Verwaltungsgebühren in der zurzeit gültigen
Fassung erhoben.

§ 12
Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer

(1)Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Die Steuer wird für ein
Kalenderjahr oder – wenn die Steuerpflicht erst während des Kalen-
derjahres beginnt – für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt.

(2)Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach dem Zugehen des Fest-
setzungsbescheides für die zurückliegende Zeit und sodann in vier-
teljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. je-
den Jahres fällig.
Bis zum Zugehen eines neuen Festsetzungsbescheides ist die
Steuer über das Kalenderjahr hinaus zu den gleichen Fälligkeitster-
minen weiter zu entrichten (Dauerbescheid). Endet die Steuerpflicht,
so ist die zu viel gezahlte Steuer zu erstatten.

§ 13
Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen § 11 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18
Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes.

§ 14
Datenschutz

Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt unter Beachtung der
Vorschriften der europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-
DSVGO) und des Schleswig-Holsteinischen Gesetzes zum Schutz
personenbezogener Informationen (Landesdatenschutzgesetz –
LDSG) in der jeweils geltenden Fassung.
Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zweck
der Abgabenerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden.

§ 15
Inkrafttreten

(1)Diese Satzung tritt rückwirkend am 01.01.2021 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 16.12.2008, zuletzt
geändert durch die 2. Änderungssatzung vom 16.12.2015 außer
Kraft.

(2)Für die männlich gewählte Form gilt die weibliche Form entspre-
chend.

Friedrichskoog, 31.03.2021

Gemeinde Friedrichskoog
Der Bürgermeister
gez. Bernd Thaden

Die vorstehende Hundesteuersatzung wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht. Die Unterlagen liegen während der Dienststunden öffentlich
im Rathaus, Zimmer 1-07, aus.
Aufgrund der derzeitigen Situation bitten wir um vorherige telefonische
Terminvereinbarung unter 04851/9596-56.
Marne, den 13.04.2021

Amt Marne-Nordsee
Der Amtsvorsteher
gez. Harm Schloe

Veröffentlicht in der Marner Zeitung am 16.04.2021

BVBB-Lohnsteuerhilfeverein e.V.
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